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Ordentliche Hauptversammlung 2022 

am Mittwoch, den 18. Mai 2022 um 14:00 Uhr (MESZ) in den Geschäftsräumen der 
Notariats Gerns & Partner, An der Welle 3, 60322 Frankfurt am Main 

Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter) 

 

Erläuterungen zur Stimmrechtsausübung 

Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ist ausgeschlossen. Die 
Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im 
Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter. 

1. Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung und Nachweis des Anteilsbesitzes 

Zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im HV-Portal und zur Ausübung der 
weiteren Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere 
des Stimmrechts, sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich ordnungsgemäß zur 
Hauptversammlung angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben.  

Als Nachweis des Anteilsbesitzes reicht ein durch den Letztintermediär ausgestellter 
Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Dieser Nachweis hat sich auf 
den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, das heißt auf Mittwoch, den 27. 
April 2022, 00:00 Uhr (MESZ), zu beziehen (sogenannter Nachweisstichtag). Die 
Anmeldung und der Nachweis über den Anteilsbesitz bedürfen der Textform (§ 126b 
BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft bis spätestens Mittwoch, den 11. Mai 2022, 24:00 
Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) unter einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten 
zugehen: 

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 



c/o GFEI Aktiengesellschaft 
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
oder 
E-Mail: Demire-HV@gfei.de 
oder 
Fax: +49 511 47402319 

Nach Eingang der ordnungsgemäßen Anmeldung und des ordnungsgemäßen 
Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter einer der oben genannten 
Kontaktmöglichkeiten werden die Zugangsdaten für die Nutzung des HV-Portals unter 

www.demire.ag 

und dort im Bereich „Investor Relations“ unter dem weiterführenden Link 
„Hauptversammlung“ und unter dem Link 

www.demire.ag/hauptversammlung/ 

übersandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des 
Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 

Bedeutung des Nachweisstichtags 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Berechtigung zur Verfolgung der virtuellen 
Hauptversammlung und für die Ausübung der weiteren Aktionärsrechte in Bezug auf die 
virtuelle Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, als Aktionär nur, wer 
einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Die 
Berechtigung zur Ausübung von Aktionärsrechten in Bezug auf die virtuelle 
Hauptversammlung und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei 
ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem 
Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. 
Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach 
dem Nachweisstichtag ist für die Ausübung von Aktionärsrechten in Bezug auf die 
virtuelle Hauptversammlung und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der 
Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d.h. Veräußerungen von 
Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur 
Ausübung von Aktionärsrechten in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung und auf 
den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach 
dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen 
und erst danach Aktionär werden, können Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle 
Hauptversammlung nur ausüben, soweit sie sich bevollmächtigen oder zur 
Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag ist kein relevantes Datum 
für eine eventuelle Dividendenberechtigung. 

2. Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl 

Aktionäre können ihre Stimme im Wege elektronischer Kommunikation abgeben 
(„elektronische Briefwahl“). Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der 
elektronischen Briefwahl sind nur die Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig 

http://www.demire.ag/hauptversammlung/


entsprechend den oben unter Ziffer 3 „Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung 
und Nachweis des Anteilsbesitzes“ genannten Voraussetzungen angemeldet und den 
Nachweis des Anteilsbesitzes ordnungsgemäß erbracht haben.  

Die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich Ihrer 
Briefwahlstimmen und der Widerruf einer erfolgten Stimmabgabe per elektronischer 
Briefwahl können über das HV-Portal unter 

www.demire.ag 

und dort im Bereich „Investor Relations“ unter dem weiterführenden Link 
„Hauptversammlung“ und unter dem Link 

www.demire.ag/hauptversammlung 

vorgenommen werden. 

Die Stimmabgabe über das HV-Portal ist ab dem 27. April 2022, 0:00 Uhr (MESZ), bis 
unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 
18. Mai 2022 möglich. Bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen 
Hauptversammlung am 18. Mai 2022 kann im HV-Portal eine über das HV-Portal 
vorgenommene Stimmabgabe auch geändert oder widerrufen werden. 

Wird bei der elektronischen Briefwahl zu einem Tagesordnungspunkt keine 
ausdrückliche oder eindeutige Stimme abgegeben, so wird dies für diesen 
Tagesordnungspunkt als Enthaltung gewertet. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine 
Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen 
Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Stimmabgabe zu diesem 
Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt 
der Einzelabstimmung. 

Die vorstehenden Ausführungen gelten für die Stimmabgabe im Wege der 
elektronischen Briefwahl durch einen Bevollmächtigten entsprechend. 

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

Die Aktionäre können ihre Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung 
auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine 
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in 
diesem Fall bedarf es einer rechtzeitigen Anmeldung und des Nachweises des 
Anteilsbesitzes entsprechend den oben unter Ziffer 3 „Anmeldung zur virtuellen 
Hauptversammlung und Nachweis des Anteilsbesitzes“ genannten Voraussetzungen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB); für die in § 135 AktG 
genannten Bevollmächtigten können Abweichungen gelten (siehe dazu noch unten). 
Eine Bevollmächtigung, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung können 
bis spätestens Dienstag, den 17. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), 
postalisch, per E-Mail oder per Telefax an eine der oben unter Ziffer 3 „Anmeldung zur 
virtuellen Hauptversammlung und Nachweis des Anteilsbesitzes“ genannten 



Kontaktmöglichkeiten erfolgen. Wir wären Ihnen dankbar, wenn sie das hierfür 
vorgesehene Vollmachtsformular verwenden würden. Das Vollmachtsformular und die 
entsprechenden Erläuterungen werden den Aktionären nach der oben beschriebenen 
form- und fristgerechten Anmeldung und dem ordnungsgemäßen Nachweis des 
Anteilsbesitzes zusammen mit der Zugangskarte übermittelt. Ein entsprechendes 
Formular ist zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.demire.ag/hauptversammlung zugänglich. 

Ferner steht Ihnen insoweit das HV-Portal unter 

www.demire.ag 

und dort im Bereich „Investor Relations“ unter dem weiterführenden Link 
„Hauptversammlung“ und unter dem Link 

www.demire.ag/hauptversammlung 

zur Verfügung, über das die Erteilung und Änderungen der Vollmacht, ihr Widerruf und 
der Nachweis der Bevollmächtigung bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der 
virtuellen Hauptversammlung am 18. Mai 2022 möglich sein werden. 

Für Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und die übrigen in § 135 AktG genannten 
Bevollmächtigten gelten die gesetzlichen Regelungen gemäß § 135 AktG; bitte wenden 
Sie sich an den betreffenden Intermediär, die betreffende Aktionärsvereinigung oder 
sonstige in § 135 AktG genannte Person oder Institution, um Näheres zu erfahren. 

Bevollmächtigte können ebenfalls weder physisch noch im Wege elektronischer 
Kommunikation im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG an der virtuellen 
Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von ihnen vertretene 
Aktionäre lediglich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von 
(Unter-)Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter ausüben. 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder 
mehrere von diesen zurückweisen. 

Gehen auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende 
Erklärungen ein, werden – jeweils unabhängig vom Eingangszeitpunkt – zunächst die 
über das HV-Portal abgegebenen Erklärungen, danach die per E-Mail abgegebenen 
Erklärungen, danach die per Telefax abgegebenen Erklärungen und zuletzt Erklärungen 
in Papierform berücksichtigt. 

Gehen bei der Gesellschaft Stimmabgaben (Briefwahlstimmen) und 
Vollmachtserteilungen bzw. Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter gleichzeitig ein, werden die Briefwahlstimmen vorrangig 
berücksichtigt. 

 

http://www.demire.ag/hauptversammlung/
http://www.demire.ag/hauptversammlung/


4. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Aktionäre haben auch die Möglichkeit, ihr Stimmrecht aufgrund Erteilung von Vollmacht 
und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben 
zu lassen, wobei in der Hauptversammlung (nur) einer dieser Stimmrechtsvertreter 
dann das Stimmrecht für die Aktionäre ausüben wird. Auch in diesem Fall bedarf es einer 
rechtzeitigen Anmeldung und des ordnungsgemäßen Nachweises des Anteilsbesitzes 
entsprechend den oben unter Ziffer 3 „Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung 
und Nachweis des Anteilsbesitzes“ genannten Voraussetzungen.  

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht 
ausschließlich auf Grundlage der vom Aktionär oder dessen Bevollmächtigten erteilten 
Weisungen aus. Die hierzu notwendigen Vollmachten und Weisungen können Aktionäre 
in Textform (§ 126b BGB) erteilen. Die Erteilung sowie Änderungen hinsichtlich der 
Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
können bis spätestens Dienstag, den 17. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des 
Zugangs), postalisch, per E-Mail oder per Telefax an eine der oben unter Ziffer 3 
„Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung und Nachweis des Anteilsbesitzes“ 
genannten Kontaktmöglichkeiten erfolgen. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie das 
hierfür vorgesehene Vollmachts- und Weisungsformular verwenden würden. Das 
Vollmachts- und Weisungsformular und die entsprechenden Erläuterungen werden den 
Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung und dem 
ordnungsgemäßen Nachweis des Anteilsbesitzes zusammen mit der Zugangskarte 
übermittelt. Ein entsprechendes Formular ist zudem auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter www.demire.ag/hauptversammlung zugänglich. Bei mehrfach 
eingehenden Erklärungen hat die zuletzt eingegangene form- und fristgerechte 
Erklärung Vorrang. Außerdem steht Ihnen auch insoweit das HV-Portal unter 

www.demire.ag 

und dort im Bereich „Investor Relations“ unter dem weiterführenden Link 
„Hauptversammlung“ und unter dem Link 

www.demire.ag/hauptversammlung 

zur Verfügung, über das die Erteilung sowie Änderungen hinsichtlich der Vollmacht und 
Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis 
unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 18. 
Mai 2022 möglich sein werden.  

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, 
ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt 
eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende 
Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
weder im Vorfeld noch während der virtuellen Hauptversammlung Weisungen zu 
Verfahrensanträgen entgegennehmen können. Ebenso wenig nehmen die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Aufträge oder Weisungen zu 

http://www.demire.ag/hauptversammlung/


Wortmeldungen, zum Einlegen von Widersprüchen gegen 
Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen. 

Gehen auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende 
Erklärungen ein, werden – jeweils unabhängig vom Eingangszeitpunkt – zunächst die 
über das HV-Portal abgegebenen Erklärungen, danach die per E-Mail abgegebenen 
Erklärungen, danach die per Telefax abgegebenen Erklärungen und zuletzt Erklärungen 
in Papierform berücksichtigt. 

Gehen bei der Gesellschaft Stimmabgaben (Briefwahlstimmen) und 
Vollmachtserteilungen bzw. Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter gleichzeitig ein, werden die Briefwahlstimmen vorrangig 
berücksichtigt. 

 

Langen, im April 2022 

 
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 
 
Der Vorstand 
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